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A  Gebäude 

A1  Grundsatz 

Die Police, insbesondere die Leistungsübersichten 

und Versicherungsbestimmungen sind für Leistun-

gen und Selbstbehalte massgebend. 

A2  Versicherte Gebäude 

Versichert sind die in der Police aufgeführten Ge-

bäude und/oder Gebäudeanteile im Stockwerkei-

gentum. Bei Stockwerkeigentum sind die im Sonder-

recht zugewiesenen Räumlichkeiten und die 

Wertquotenanteile an gemeinschaftlichen Bauteilen 

und Anlagen versichert.

Die in der Leistungsübersicht versicherten Deckun-

gen beschränken sich auf das jeweilige Gebäude 

bzw. bei Bruchschäden auf selbst und gemeinsam 

genutzte Räumlichkeiten und bei Umgebungsschä-

den auf die zum Gebäude gehörende Parzelle. 

Für die Abgrenzung zwischen Gebäude und Fahr-

habe sind die entsprechenden kantonalen Bestim-

mungen massgebend. 

Nur auf Grund besonderer Vereinbarung versichert 

sind künstlerische, historische und kulturelle Werte 

in versicherten Gebäuden. 

A3  Versicherungssummen 

Vollwert 

Der Vollwert entspricht dem Betrag, welcher für den 

Wiederaufbau des versicherten Gebäudes bzw. 

Gebäudeanteils erforderlich ist. 

1. Risiko 

Die Versicherungssumme auf 1. Risiko entspricht 

einer vereinbarten Höchstentschädigung pro Scha-

denfall.

A4  Entschädigungsarten 

Neuwert  

Die Gebäude sind grundsätzlich zum Neuwert versi-

chert. Dieser entspricht dem Betrag für die Wieder-

herstellung oder den Wiederaufbau zum Zeitpunkt 

des Schadenfalls. 

A5  Feuer / Naturgewalten (Elementar) 

Feuerschäden

Als Feuerschäden gelten alle Schäden (Zerstörung 

und Beschädigung) welche plötzlich und unfallmäs-

sig verursacht werden durch: 

- Brand 

- Rauch 

- Seng- und Hitzeschäden 

- Blitzschlag 

- Explosion und Implosion 

- abstürzende und notlandende Luft- und Raum-

fahrzeuge oder Teile davon

- Abhandenkommen von Sachen im Zusammen-

hang mit einem versicherten Schaden 

- Löschwasser und Löscharbeiten 

Nicht versichert sind Schäden: 

- durch bestimmungsgemässe oder allmähliche 

Einwirkung von Rauch und Hitze 

- an unter Spannung stehenden elektrischen 

Maschinen, Apparaten und Leitungen durch die 

Wirkung der elektrischen Energie selbst, durch 

Überspannung oder durch Erwärmung infolge 

Überlastung

- an elektrischen Schutzeinrichtungen wie 

Schmelzsicherungen die in Erfüllung ihrer nor-

malen Bestimmung entstehen 

- durch Unterdruck, Wasserschläge, Schleuder-

brüche und andere Kräfte mechanischer Be-

triebsauswirkungen

Schäden durch Naturgewalten

Als Schäden durch Naturgewalten gelten alle Schä-

den, welche plötzlich und unfallmässig verursacht 

werden durch: 

- Sturm (siehe nachstehende Definition) 

- Hochwasser, Überschwemmungen 

- Hagel 

- Lawine, Schneedruck 

- Felssturz, Steinschlag 

- Erdrutsch  

- Erdfall (plötzlicher Einsturz des Erdbodens über 

natürlichen Hohlräumen) 

- das Abhandenkommen von Gebäudebestand-

teilen im Zusammenhang mit einem versicher-

ten Schaden

Definition Sturm 

Der Sturm ist eine atmosphärisch bedingte Luftbe-

wegung von ausserordentlicher Heftigkeit.
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Das Vorliegen eines Sturms im versicherungstech-

nischen Sinn wird vermutet, wenn in der Umgebung 

des versicherten Objektes an einer Mehrzahl von 

ordnungsgemäss erstellten und unterhaltenen Ge-

bäude, insbesondere Dächer ganz oder zum Teil 

abgedeckt werden oder gesunde Bäume erheblich 

beschädigt werden.

Ist das Kollektivschadenbild nicht in der im 2. Absatz 

beschriebenen Intensität gegeben, kann die glar-

nerSach den Schaden vergüten, wenn bezüglich 

des versicherten Objektes die Windgeschwindigkei-

ten von mindestens 63 km/h (10-Minuten-Mittel) 

oder mehrere Böenspitzen von mindestens 100 

km/h gemessen wurden. 

Liegt aus umgebungsbedingten Gründen kein Scha-

denbild gemäss dem 2. Absatz vor und können die 

Messwerte gemäss 3. Absatz nicht auf das versi-

cherte Objekt angewendet werden, kann die glar-

nerSach den Schaden vergüten, wenn aufgrund des 

Schadenbildes am versicherten Objekt davon aus-

gegangen werden muss, dass die Voraussetzungen 

gemäss 2. Absatz erfüllt gewesen wären. 

Nicht versichert sind Schäden: 

- verursacht durch Bodensenkungen, schlechten 

Baugrund, fehlerhafte bauliche Konstruktion 

- als Folge von mangelhaftem Gebäudeunterhalt 

- durch Schneerutsch von Dächern (Dachlawi-

nen)

- durch Grundwasser und Rückstau aus Kanali-

sation

- durch Wasser aus künstlichen Wasseranlagen 

Stauseen usw.) 

- durch künstliche Erdbewegungen 

- die vorhersehbar waren und nicht abgewendet 

wurden

- durch Unterlassung von Abwehrmassnahmen 

- durch Schneedruck, die nur Ziegel oder andere 

Bedachungsmaterialien, Kamine, Dachrinnen 

oder Ablaufrohre treffen 

- durch Betrieb und Bewirtschaftung mit denen 

erfahrungsgemäss gerechnet werden muss, 

wie Hoch- und Tiefbauten, Stollenbauten, bei 

Gewinnung von Stein, Kies, Sand oder Lehm 

usw.

- durch Ansteigen und Überborden von Gewäs-

sern, welche sich erfahrungsgemäss in kürze-

ren oder längeren zeitlichen Abständen wieder-

holen

A6  Einbruch 

Einbruch und Beschädigung 

Versichert sind durch Spuren oder Zeugen nachge-

wiesene Beschädigung am Gebäude, wenn eine 

Täterschaft gewaltsam in ein Gebäude eindringt 

oder einzudringen versucht. 

Schlossänderungskosten

Versichert sind Schlossänderungskosten, wenn 

Schlüssel oder Codes durch Einbruchdiebstahl oder 

Beraubung abhanden gekommen sind. 

A7  Wasser 

Wasserschäden

Als Wasserschäden gelten Schäden, welche verur-

sacht werden durch: 

- Wasser und Flüssigkeiten aus Leitungsanlagen 

und den daran angeschlossenen Einrichtungen 

und Apparaten, aus Tankanlagen, Heizungs-, 

Wärmegewinnungs-, Kühl- und Energiegewin-

nungsanlagen

- Wasser aus Aquarien, Wasserbetten und Zier-

brunnen

- Regen-, Schnee- und Schmelzwasser, sofern 

das Wasser durch das Dach, aus Dachrinnen 

oder Aussenablaufrohren ins Gebäude einge-

drungen ist 

- Grund- und Hangwasser 

- Rückstau aus der Kanalisation 

- Frost an Leitungsanlagen und daran ange-

schlossenen Einrichtungen und Apparaten, wel-

che dem versicherten Gebäude dienen, inklusi-

ve Kosten für das Auftauen und Reparieren 

- Frost an Leitungen im Boden ausserhalb des 

Gebäudes, sofern diese dem versicherten Ge-

bäude dienen. 

Nicht versichert sind: 

- Reparatur und Ersatz sowie Beseitigung des 

schadenverursachenden Elementes 

- Schäden beim Auffüllen von Flüssigkeiten und 

bei Revisionsarbeiten 

- Schäden durch Wasser, welches durch offene  

Dachluken und Dachfenster oder durch Dach-

öffnungen bei Bauarbeiten ins Gebäude einge-

drungen ist 

- Schäden an der Hausfassade (Aussenmauer 

samt Isolation) und am Dach (an der tragenden 

Konstruktion, dem Dachbelag und der Isolation) 
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- durch Regen-, Schnee- und Schmelzwasser, 

Grund- und Hangwasser und Frost 

- Schäden, verursacht durch Bodensenkungen, 

schlechten Baugrund, fehlerhafte bauliche Kon-

struktion 

- Schäden als Folge von mangelhaftem Gebäu-

deunterhalt

- Rückstauschäden, für die der Eigentümer der 

Kanalisation haftbar ist 

- Schäden an Kälteanlagen, verursacht durch 

künstlich erzeugten Frost 

- Schäden durch allmähliche Einwirkung von 

Wasser

- Schäden durch Kondenswasserbildung  

Leckortungskosten

Versichert sind nur die Kosten für die von uns ange-

ordneten Leckortungsmassnahmen und Einsatz von 

Leckortungsgeräten zur Auffindung der Schaden-

stelle an Leitungsanlagen, soweit sie dem versicher-

ten Gebäude dienen. 

Freilegungskosten

Versichert sind die Kosten für Freilegung beschädig-

ter, sowie Zumauern oder Eindecken der reparierten 

Leitungen, auch ausserhalb des Gebäudes, soweit 

sie dem versicherten Gebäude dienen. Die Kosten 

werden anteilmässig vergütet, wenn Leitungen meh-

reren Gebäuden dienen. 

Mietertrag

Versichert ist der Mietertragsausfall aus der Unbe-

nützbarkeit von vermieteten Räumlichkeiten durch 

ein Schadenereignis. Wir übernehmen den ausge-

wiesenen Mietertragsausfall für längstens 18 Mona-

te.

Nicht versichert ist: 

- Mietertragsausfall bei Hotels, Gaststätten, Fe-

rienwohnungen und Ferienhäusern 

Reparaturkosten

Nur auf besondere Vereinbarung versichert sind die 

Kosten für die Reparatur von freigelegten beschä-

digten Leitungen, auch ausserhalb des Gebäudes, 

soweit sie dem versicherten Gebäude dienen.

A8  Bruch (Glas) 

Bruchschäden an beweglichen Sachen 

Versichert sind Bruchschäden an Verglasungen von 

beweglichen Einrichtungs- und Möblierungsgegen-

ständen sowie Bruchschäden an Tischplatten aus 

Natur- und Kunststein. Mitversichert sind Schäden 

an Plexiglas oder glasähnlichen Materialien, falls sie 

anstelle von versicherten Gläsern verwendet wer-

den.

Bruchschäden an Gebäudeeinrichtungen 

Versichert sind Bruchschäden an: 

- Keramik- und Induktionskochfeldern 

- Küchen-, Badezimmer- und Laborabdeckungen 

aus Stein oder Kunststein 

- Lavabos, Klosetts inkl. Spülkästen, Pissoirs 

inkl. Trennwände und Bidets aus Keramik, Por-

zellan, Glas, Kunststoff oder Stein. Armaturen 

zu beschädigten Einrichtungen sind mitversi-

chert, wenn sie nicht mehr verwendet werden 

können.

Bruchschäden an Gebäudeverglasungen

Versichert sind Bruchschäden an Gebäudevergla-

sungen. Als solche gelten alle mit dem Gebäude fest 

verbundenen Verglasungen inklusive Glasbausteine 

und Lichtkuppeln. Mitversichert sind Schäden an 

Plexiglas oder glasähnlichen Materialien, falls sie 

anstelle von versicherten Gläsern verwendet wer-

den.

Bruchschäden an Spezialverglasungen 

Versichert sind Bruchschäden an Spezialverglasun-

gen. Als Spezialverglasungen gelten alle mit dem 

Gebäude fest verbundenen Verglasungen, wie Se-

kuritglas, Panzerglas, geätztes und sandstrahlbear-

beitetes Glas, Gläser von Sonnenkollektoren, Ein-

zelgläser über 4m², gebogene Gläser, 

Kirchenfenster, Butzenscheiben, Reklameleuchten 

und dergleichen. Plexiglas oder ähnliche Kunststoffe 

sind mitversichert, sofern sie anstelle von Glas ver-

wendet werden.

Beschriftungen

An Gebäude- und Spezialverglasungen sind Male-

reien, Schriften, Folien- und Lacküberzüge im Rah-

men der vereinbarten Versicherungssumme bei 

Bruchschäden mitversichert. 

Nicht versichert sind Bruchschäden: 

- an Handelswaren 

durch Regen-, Schnee- und Schmelzwasser, 
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- an Handspiegeln, optischen Gläsern, Glasge-

schirren und Bildschirmgläser 

- an Hohlgläsern und Beleuchtungskörpern jeder 

Art

- an Glühbirnen, Leucht- und Neonröhren 

- durch Absplitterungen, Kratzer und Haarrisse 

- verursacht durch Bauarbeiten 

- an emaillierten Einrichtungen 

- verursacht durch Alterung und Abnützungen 

- an elektrischen und mechanischen Einrichtun-

gen von automatischen Klosettanlagen 

- an Maschinen und Fahrzeugen 

- welche durch Haftpflicht- oder Hausratversiche-

rungen von Mietern gedeckt sind 

A9  Weitere Deckungen 

Mietertrag Feuer/ Naturgewalten 

Versichert ist der Mietertragsausfall aus der Unbe-

nützbarkeit von vermieteten Räumlichkeiten durch 

ein Schadenereignis. Wir übernehmen den ausge-

wiesenen Mietertragsausfall für längstens 18 Mona-

te.

Nicht versichert ist: 

- Mietertragsausfall bei Hotels, Gaststätten, Fe-

rienwohnungen und Ferienhäusern 

Fahrhabe

Versichert ist die zum Unterhalt des Gebäudes und 

des Areals dienende und sich im Besitz des Versi-

cherungsnehmers befindliche Fahrhabe (Garten-

häuschen, Container, Unterhaltsgeräte und derglei-

chen) gegen Schäden als Folge von Feuer, 

Naturgewalten, Einbruchdiebstahl und Wasser. 

Nicht versichert sind: 

- Beschädigung am Gebäude durch Einbruch-

diebstahl

- gewerblich genutzte Fahrhabe 

Umgebungsschäden

Versichert sind im Rahmen der vereinbarten Versi-

cherungssumme die Aufräumung und Entsorgung 

und die Wiederherstellung von baulichen Anlagen 

(Stützmauern, Gartenzäune, Wege, Brunnen, Be-

leuchtungsanlagen und dergleichen), Planien, Hu-

musierungen, der Ersatz von mehrjährigen Bäumen 

und Sträuchern im Garten als Folge von Beschädi-

gung oder Zerstörung durch Feuer- und Naturgewal-

ten.

Nicht versichert sind: 

- Gebäude und Fahrhabe 

- Wuhre 

- landwirtschaftlich genutzte Grundstücke 

- gewerbliche Kulturen (z.B in Gärtnereien, Obst-

kulturen, Baumschulen und dergleichen) 

- Pflanzen in Töpfen, Trögen und dergleichen 

- Schäden verursacht durch Bodensenkungen, 

schlechten Baugrund, fehlerhafte bauliche Kon-

struktion 

- Schäden verursacht während Bauarbeiten 

- Schäden an Pflanzen verursacht durch Hagel 

und Schneedruck 

Vandalismus

Im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 

sind vorsätzliche, bös- und mutwillige Beschädigun-

gen an Gebäuden durch Dritte, auch bei inneren 

Unruhen, versichert. Als innere Unruhen gelten Ge-

walttätigkeit gegen Gebäude, die anlässlich von 

Zusammenrottung, Krawall oder Tumult entstehen. 

Nicht versichert sind Schäden: 

- Im Innern des Gebäudes 

- als Folge von Einbruchdiebstahl 

- durch Personen, welche im gleichen Haushalt-

leben

Dekontamination

Versichert sind die Kosten für die Dekontamination 

von Gebäuden einschliesslich Erdreich, Wasser und 

Luft bis zur vereinbarten Versicherungssumme als 

Folge eines Schadenfalles durch Feuer, Naturge-

walten und Wasser. 

Darunter fallen Entgiftung, Entseuchung, Abtrans-

port, Ablagerung, Vernichtung und die Wiederher-

stellung in den Zustand vor dem Schadenfall. 

A10  Kosten 

Grundsatz

Die nachfolgend aufgeführten Kosten werden zu-

sätzlich übernommen, sofern sie im Zusammenhang 

mit einem versicherten Ereignis stehen. Bei De-

ckungen auf 1. Risiko jedoch bildet die Versiche-

rungssumme die absolute Leistungsgrenze. 

Kosten für Aufräumung und Entsorgung 

Versichert sind Kosten für die Räumung der Scha-

denstätte von Überresten versicherter Gebäude und 

deren Abfuhr und umweltgerechten Entsorgung. 
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Nicht versichert sind: 

- Kosten für Dekontamination 

Kosten für Schadenminderung und Rettung 

Versichert sind Kosten für angemessene, zweck-

mässige oder durch uns angeordnete Massnahmen, 

welche der Schadenminderung oder der Rettung 

versicherter Gebäudeteile dienen.

Die Leistung von Feuerwehr, Polizei oder anderer 

zur Hilfe Verpflichteter wird nicht entschädigt. 

Kosten für Notabschlüsse 

Versichert sind die Kosten für Notverglasungen, 

Nottüren und Notschlössern. 

Bewegungs- und Schutzkosten 

Versichert sind die Kosten, wenn zur Wiederherstel-

lung des versicherten Gebäudes, Sachen (auch 

unbeschädigte) bewegt, verändert oder geschützt 

werden müssen. 

Bauteuerung

Versichert ist die seit Vertragsabschluss bis zum 

Schadendatum eingetretene Bauteuerung gemäss 

Baukostenindex der glarnerSach. 

Nachteuerung

Versichert ist die Bauteuerung vom Schadentag bis 

zur Wiederherstellung (max. 24 Monate) des versi-

cherten Gebäudes gemäss Baukostenindex der 

glarnerSach, sofern sich die Wiederherstellung auf-

grund baurechtlicher Gründe verzögert.

Mehrkosten und fortlaufende Kosten 

Für die Dauer von längstens 18 Monate versichert 

sind betriebliche Mehrkosten für das Gebäude 

(Strom-, Wasser-, Heizungsprovisorien usw.) sowie 

fortlaufende Kosten für Heizung, Strom, Versiche-

rungen usw., welche aus der Unbenutzbarkeit der 

beschädigten Räume nicht wie üblicherweise weiter 

verrechnet werden können und Wasserverlust. Ein-

gesparte Kosten werden abgezogen.

A11  Nicht versicherte Ereignisse 

Nicht versichert sind Schäden als Folge von: 

- Alterung, Abnützung und mangelndem Gebäu-

deunterhalt

- kriegerischen Ereignissen, Revolution, inneren  

Unruhen (Gewalttätigkeit gegen Gebäude, die 

anlässlich von Zusammenrottung, Krawall oder 

Tumult)

- Erdbeben, vulkanischen Eruptionen  

- Veränderungen der Atomkernstruktur 

A12  Selbstbehalte 

Der Versicherungsnehmer trägt pro Schadenereig-

nis den in der Leistungsübersicht deklarierten 

Selbstbehalt.

Die Entschädigung wird wie folgt berechnet: 

1. Berechnung des Schadens 

2. Abzug des Selbstbehaltes 

3. Berücksichtigung von allfälligen Leistungs- 

    begrenzungen 
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B  Schadenfall 

B1  Was ist im Schadenfall zu tun 

Melden Sie uns Ihren Schadenfall unverzüglich und 

unternehmen Sie alle möglichen und zumutbaren 

Massnahmen zur Erhaltung und Rettung der versi-

cherten Sachen oder zur Minderung des Schadens. 

Nach Eingang der Schadenmeldung legen wir das 

weitere Vorgehen fest. 

Bei Einbruchdiebstahl, Beschädigung und Vanda-

lismus ist sofort die Polizei zu benachrichtigen und 

eine amtliche Untersuchung zu verlangen. Ohne 

Zustimmung der Polizei dürfen keine Tatspuren 

verändert oder entfernt werden. 

Werden gestohlene Sachen aufgefunden oder erhal-

ten Sie Nachricht über deren Verbleib, bitten wir Sie, 

uns und die zuständige Polizeistelle sofort zu infor-

mieren.

B2  Schadenermittlung 

Sowohl Sie als auch wir können die sofortige Fest-

stellung des Schadens verlangen. Sie gestatten uns 

eine entsprechende Untersuchung und erstellen auf 

Verlangen ein Verzeichnis der betroffenen Gebäu-

deteile und Sachen mit Wertangabe. Der Schaden 

wird entweder durch die Parteien selbst, durch einen 

gemeinsamen Experten oder in einem in der Versi-

cherungsbranche üblichen Sachverständigenverfah-

ren festgestellt. 

B3  Festlegung der Entschädigung 

Grundsatz

Die effektive Entschädigung errechnet sich aus der 

ermittelten Schadensumme unter Berücksichtigung 

der Entschädigungsarten und allfälliger Summenbe-

grenzungen.

Vorbestandene Schäden werden nicht entschädigt. 

In Ergänzung zu A5 bis A10 gelten folgenden Be-

stimmungen:

Gebäude

Wir berechnen die Entschädigung aufgrund des 

Ersatzwertes, beschränkt auf die vereinbarte Versi-

cherungssumme. Als Ersatzwert gilt der Wert im 

Zeitpunkt des Schadeneintritts für Wiederherstellung 

oder Wiederaufbau am gleichen Ort, im gleichen 

Umfang und zum gleichen Zweck.

Mietertrag

Wir berechnen die Entschädigung aufgrund markt-

üblicher Mietzinse für vergleichbare Räumlichkeiten. 

Eingesparte Kosten werden abgezogen. 

Fahrhabe

Wir berechnen die Entschädigung aufgrund des 

Betrages, den die Neuanschaffung zum Zeitpunkt 

des Schadenfalls erfordert. Ist eine Sache nur teil-

weise beschädigt, vergüten wir die Reparaturkosten, 

höchstens jedoch den Wert der Neuanschaffung. 

Umgebung

Für den Ersatz von Bäumen und Sträuchern werden 

entsprechende Jungpflanzen entschädigt. 

Restwerte 

Der Wert noch vorhandener Gebäudereste wird von 

der Entschädigung abgezogen. 

Nichtwiederherstellung 

Wird das Gebäude nicht wieder aufgebaut, darf der 

Ersatzwert den Verkehrswert nicht übersteigen. Als 

Verkehrswert gilt der Betrag, welcher sich aus dem 

Erlös des Gebäudes ohne Grundstück ergibt, wenn 

es zum Zeitpunkt des Schadeneintritts verkauft wor-

den wäre. 

Aufgefundene Sachen

Nachträglich aufgefundene Sachen sind uns zu 

übergeben bzw. die ausbezahlte Entschädigung ist 

zurückzuerstatten. 

B4  Unterversicherung 

Ist zum Zeitpunkt des Schadenfalls die vereinbarte 

Versicherungssumme niedriger als der Neuwert der 

gesamten Sache, besteht Unterversicherung. In 

diesem Fall kann die Entschädigung auch im Teil-

schadenfall im Verhältnis zur Unterversicherung 

gekürzt werden. Diese Bestimmung gilt nicht bei 

Versicherung auf 1. Risiko. 

B5  Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn wir alle zur 

Feststellung der Höhe des Schadens und der Haf-

tung erforderlichen Unterlagen erhalten haben. Als 

Teilzahlung kann jederzeit der Betrag ausbezahlt 

werden, der nach dem Stand der Schadenermittlung 

nachgewiesen ist. Die Fälligkeit tritt solange nicht
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ein, als eine polizeiliche oder strafrechtliche Unter-

suchung wegen des Schadens geführt wird. 

Wiederherstellungsfrist

Die Frist zur Wiederherstellung oder zum Wieder-

aufbau beträgt zwei Jahre ab Schadeneintritt. Lie-

gen wichtige Gründe vor, kann die Frist um weitere 

zwei Jahre verlängert werden. 

Verzinsung

Wir verzinsen die Versicherungsleistung vom Zeit-

punkt des Schadeneintritts zu einem Satz, welcher 

1% über dem Diskontsatz der Schweizerischen Na-

tionalbank liegt. 

Verpfändung

Wir haften gegenüber Pfandgläubigern, deren For-

derungen durch das Vermögen des Schuldners 

nicht gedeckt sind, bis zur Höhe unserer Entschädi-

gung, sofern das Pfandrecht im Grundbuch einge-

tragen oder uns schriftlich angemeldet worden ist. 

Dies gilt auch, wenn der Anspruchsberechtigte sei-

nen Entschädigungsanspruch ganz oder teilweise 

verloren hat. Diese Bestimmung findet keine An-

wendung, wenn der Pfandgläubiger selbst An-

spruchsberechtigter ist oder wenn der Schaden 

absichtlich oder grobfahrlässig verursacht wurde
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C   Sonstige Vertragsbestimmungen 

C1  Vertragsdauer 

Die Versicherung beginnt an dem in der Police ge-

nannten Datum. Der Vertrag ist für die in der Police 

genannte Dauer abgeschlossen. Er verlängert sich 

am Ende dieser Dauer jeweils um ein Jahr, wenn 

nicht ein Vertragspartner spätestens drei Monate 

vorher den Vertrag schriftlich kündigt. 

C2  Kündigungsmöglichkeiten 

Schadenfall

Sie können nach jedem ersatzpflichtigen Schaden-

fall, innerhalb von 14 Tagen nachdem Sie von der 

Auszahlung Kenntnis erhalten haben, schriftlich 

kündigen. Der Versicherungsschutz erlischt 14 Tage 

nachdem Sie uns die Kündigung mitgeteilt haben. 

Wir können den Vertrag spätestens bei der Auszah-

lung kündigen. Der Versicherungsschutz erlischt 14 

Tage nach Eintreffen der Kündigung bei Ihnen. 

Vertragsablauf

Wenn Sie keine automatische Vertragsverlängerung 

wünschen, müssen Sie den Versicherungsvertrag 

kündigen. Diese schriftliche Kündigung muss spä-

testens drei Monate vor Vertragsablauf erfolgen. Der 

Versicherungsschutz erlischt mit Vertragsablauf. 

Vertragsänderungen

Ändern Prämientarife oder Selbstbehalte und sind 

Sie damit nicht einverstanden, können Sie den Ver-

trag auf Ende des Versicherungsjahres schriftlich 

kündigen. Der Versicherungsschutz erlischt mit Ab-

lauf des Versicherungsjahres. 

Gegenseitiges Einverständnis 

Bei gegenseitigem Einverständnis kann der Versi-

cherungsvertrag auch ausserhalb der ordentlichen 

Kündigungsregelungen aufgelöst werden. Der Ver-

sicherungsschutz erlischt am vereinbarten Datum. 

Eigentümerwechsel 

Verkaufen Sie den Gegenstand des Versicherungs-

vertrages, so endet der Vertrag zum Zeitpunkt der 

Handänderung.

Für Gebäude hingegen, welche der obligatorischen-

Feuer- und Elementarversicherung unterliegen (bei 

privaten Versicherungsträger), gehen die Rechte 

und Pflichten des Versicherungsvertrages auf den 

Käufer über. Dieser kann innerhalb von 14 Tagen 

nach der Handänderung die Übernahme schriftlich 

ablehnen. Hat dieser erst nach Ablauf dieser Frist 

vom Bestehen der Versicherung Kenntnis erhalten, 

kann der Käufer binnen 30 Tagen vom Datum der 

Kenntnisnahme an gerechnet, spätestens aber 30 

Tage nach dem Zeitpunkt, in welchem die nächste 

auf die Handänderung folgende Jahres- oder Teil-

prämie zur Zahlung fällig wird, die Versicherung 

kündigen. Der Versicherungsschutz endet mit dem 

Eintreffen des Ablehnungsschreibens bei uns. Die 

Prämie ist bis zu diesem Zeitpunkt anteilmässig 

geschuldet, dafür haftet auch der Käufer. 

Gefahrenänderung

Ändern für die Gefahrenbeurteilung massgebenden 

Tatsachen, müssen Sie uns dies unverzüglich mit-

teilen. Bei erheblicher Erhöhung der Gefährdung, 

können wir den Vertrag innert 14 Tagen kündigen.

C3  Prämien 

Prämienzahlung

Die Prämie wird an dem in der Police aufgeführten 

Tag jedes Versicherungsjahres im Voraus fällig. 

Wird innerhalb von 30 Tagen die Prämie nicht be-

zahlt, fordern wir Sie unter Hinweis auf die Säumnis-

folgen schriftlich auf, innert 14 Tagen nach Absen-

dung der Mahnung Zahlung zu leisten. Bleibt die 

Mahnung ohne Erfolg, ruht unsere Leistungspflicht 

und damit die Versicherungsdeckung vom Ablauf 

der Mahnfrist bis zur vollständigen Zahlung der 

Prämien und Kosten. Bei Teilzahlung bleiben, vor-

behältlich einer Prämienrückerstattung, die noch 

nicht bezahlten Raten einer Jahresprämie geschul-

det.

Prämienrückerstattung

Lösen Sie oder wir den Vertrag aus einem gesetz-

lich oder vertraglich vorgesehenen Grund vor Ablauf 

auf, zahlen wir Ihnen die Prämie anteilmässig zu-

rück. Keine Rückerstattung erfolgt bei Kündigung im 

Teilschadenfall im ersten Jahr der Versicherungspe-

riode oder im Falle eines Totalschadens. 

C4  Vertragsänderungen 

Prämientarife oder Selbstbehalte 

Bedingen geänderte Marktverhältnisse eine Anpas-

sung von Prämientarifen oder Selbstbehalten, kön-

nen wir Ihren Versicherungsvertrag für das folgende 

Versicherungsjahr anpassen. Zu diesem Zweck
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geben wir Ihnen die neuen Vertragsbestimmungen 

und die Prämie spätestens 25 Tage vor deren Fäl-

ligkeit bekannt. Erhalten wir bis Ende des laufenden 

Versicherungsjahres von Ihnen keine Kündigung, 

gilt dies als Zustimmung zu den Vertragsänderun-

gen.

C5  Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten 

Sie sind zur Sorgfalt verpflichtet und haben die nach 

den Umständen gebotenen Massnahmen zum 

Schutze der versicherten Sachen zu treffen. Bei 

schuldhafter Verletzung von gesetzlichen oder ver-

traglichen Vorschriften oder Obliegenheiten kann die 

Entschädigung in dem Ausmass herabgesetzt wer-

den, als dadurch Eintritt oder Umfang des Schadens 

beeinflusst wurde, ausser Sie beweisen, dass Ihr 

Verhalten Eintritt oder Umfang des Schadens nicht 

beeinflusst hat. 

C6  Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Versicherten 

C7  Gesetzliche Grundlagen 

In Ergänzung zu diesen Bestimmungen gilt das 

Sachversicherungsgesetz des Kantons Glarus so-

wie das Schweizerische Bundesgesetz über den 

Versicherungsvertrag (VVG) . 
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